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RS OGH 1974/4/30 1AZR36/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1974

Norm

ArbVG §103

Rechtssatz

Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs 1 Nr 9 BetrVG 1972 auch dann mitzubestimmen, wenn aus einem einheitlichen

Bestand von Werkmietwohnungen für alle Arbeitnehmer eines Betriebes oder Unternehmens einem leitenden

Angestellten eine Wohnung zugewiesen werden soll.

Schlagworte
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